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an der Donau“ 
Textliche Festsetzungen 

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Allgemeine Zweckbestimmung 

Gemäß § 11 BauNVO wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ 
festgesetzt. 

Zulässig sind ausschließlich Anlagen die der Erforschung, Entwicklung, Speicherung oder Nut-
zung der Sonnenenergie durch Photovoltaik dienen. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 und § 19 BauNVO) 

Als Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO eine Grundflächenzahl 
von 0,6 sowie gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO eine Höhe der baulichen Anlagen von 3,5 m als 
Höchstmaß festgesetzt. Bezugspunkt ist jeweils das anstehende Gelände. Dabei darf die Unter-
kante der Module einen Abstand von 0,7 m zum Boden nicht unterschreiten. 

Die durch bauliche Anlagen überdeckte Fläche ergibt sich aus der projizierten Fläche sämtlicher 
aufgeständerter und punktförmig gegründeten Photovoltaikmodule, den flächig gegründeten 
Wechselrichter- und Trafostationen sowie den sonstigen Nebenanlagen und Wegeverbindungen.  

 

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die durch die Baugrenze definierte, überbaubare Grundstücksfläche gilt für die Photovoltaikmo-
dule sowie die Trafo- bzw. Wechselrichterstationen. Die Umzäunung und notwendige Erschlie-
ßungswege können auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden, solange ggf. vorhandene 
Abstandsvorgaben zu benachbarten Nutzungen eingehalten werden. Das Nachbarrechtsgesetz 
Baden-Württemberg ist zu beachten. 

 

4. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a BauGB) 

M1 Entwicklung von Weideflächen im Bereich der PV-Anlage / Sondergebiet 

Die Fläche innerhalb des Sondergebiets ist vollständig als Grünland zu entwickeln oder zu erhal-
ten und dauerhaft während des Anlagenbetriebs durch Beweidung (bspw. Mittels Schafen; ganz-
jährig oder teilweise) und/oder Mahd extensiv zu pflegen. Ausgenommen hiervon sind die punk-
förmigen Versiegelungen durch die Fundamente der Modultische, notwendige Trafostationen 
bzw. Wechselrichter, Zuwegungen sowie für sonstige Bepflanzungen vorgesehene Bereiche. 
Eine Mulchmahd ist zulässig. Bei einer Ansaat sind die Vorgaben nach § 40 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG hinsichtlich der Verwendung geeigneten Saatgutes zu beachten (Verwendung von 
standortgerechtem, artenreichem zertifizierten Regio-Saatgut des Ursprungsgebiets Nr. 11 „Süd-
westdeutsches Bergland“). Eine Saatgutübertragung durch Heudrusch aus geeigneten Spender-
flächen ist ebenfalls zulässig. Einer Entwicklung von Dominanzbeständen und einer Ausbreitung 
von annuellen Unkräutern kann bedarfsweise durch manuelle Schröpfschnitte entgegengewirkt 
werden. Der Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln auf der Fläche ist nicht zulässig.  

Optional kann in den ersten Jahren eine Ausmagerung des Standorts durch eine dreischürige 
Mahd mit Abtransport des Mahdgutes durchgeführt werden.  
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Die vorgenannte Festsetzung wird entsprechend möglicher Ergebnisse der artenschutzrechtli-
chen Untersuchungen sowie Vorgaben aus dem Umweltbericht im weiteren Verfahren konkreti-
siert und entsprechend angepasst. 

 

BAUORDNUNGSRECHTLICHE UND GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 74 LBO) 

5. Einfriedungen 

Zur Abgrenzung der Photovoltaikanlage ist ein Maschendraht- oder Stahlgitterzaun mit 
Übersteigschutz bis zu einer maximalen Höhe von 2,50 m zulässig. Dabei ist ein Mindestabstand 
von 20 cm zwischen unterer Zaunkante und Boden einzuhalten. 
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HINWEISE 

Behandlung Oberflächenwasser 
Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist das anfallende Niederschlagswasser orts-
nah zurückzuhalten, zu versickern oder zu verrieseln. Eine offene Versickerung von unbelastetem 
und auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswasser / Drainagewasser ist genehmigungs- 
und erlaubnisfrei. 

Offene Versickerungs- (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) oder Rückhalteeinrichtun-
gen sind so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht entstehen können. 

Eine Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen oder sonstigen Rückhalteanlagen zur 
Nutzung als Brauchwasser (z. B. Gartenbewässerung oder Löschwasser) wird ausdrücklich emp-
fohlen. 

Boden und Baugrund 
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DlN 4020, 
DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben 
der DIN 19731 und 18915 zu berücksichtigen. 
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